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Die Schutzziele im Brandfall sind in vielen europäischen Län-
dern klar definiert: Der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) muss vorgebeugt werden, und die Ret-
tung von Menschen und Tieren muss möglich sein. 
 
Heutzutage befinden sich in Wohn- und Arbeitsumgebungen 
so viele brennbare Gegenstände, dass der ZVEI von einer  
Brandentstehungszeit von nur noch drei Minuten ausgeht. 
Danach treten lebensgefährliche Umstände ein. Simulationen 
zeigen, dass – vor allem aufgrund der Rauchentwicklung – 
weniger als eine Minute Zeit bleibt, um unversehrt aus einem 
brennenden Bereich zu fliehen. Nach dem Alarm benötigt die 
Feuerwehr circa sieben bis 15 Minuten zum Einsatzort. Damit 
eine kleine Zündquelle also nicht unmittelbar zu einem In-
ferno führt, sind „leicht entflammbare“ Baustoffe im Einbauzu-
stand grundsätzlich in allen Gebäudeklassen verboten. 
 
Das Brandverhalten von Kabeln  
Kabel und Leitungen tragen in Gebäuden bereits aufgrund ih-
rer großen Menge erheblich zum Risiko der Brandausbreitung 
bei. Darum verdienen sie eine besondere Aufmerksamkeit.  
 
Normale Kabel, die in Gebäuden verlegt werden, haben in der 
Regel nur eine Entflammbarkeitsprüfung bestanden. Sie zei-
gen – um in der Sprache der neuen Bauproduktenklassifizie-
rung zu sprechen – ein „hinnehmbares Brandverhalten“, was 
der neuen Euroklasse Eca entsprechen würde. Moderne Kabel 
können dagegen weitaus mehr. Im Bündelbrandtest weisen 
sie eine deutlich verminderte Brandausbreitung auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das größte Risiko im Brandfall stellen Rauchgase da. Die meis-
ten Menschen, die bei einem Brand ums Leben kommen, ster-
ben an einer Rauchvergiftung. Je geringer die Rauchentwick-
lung, desto höher sind die Rettungschancen.  
 
Darum bieten moderne Kabel eine minimale bis geringe Rau-
chentwicklung. Durch eine minimale Korrosivität (Azidität) der 
Rauchgase, z.B. bei halogenfreien Kabeln, werden Brandfolge-
schäden und Ausfallzeiten nach einem Brandereignis deutlich 
reduziert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein möglichst ge-
ringes brennendes Abtropfen, welches bei horizontalen Ka-
belanlagen die Brandausbreitung vermindern kann. 
 
Die EN 13501-6 
Die bestehenden Baustoffklassen nach DIN 4102-1 wurden nie 
für Kabel und Leitungen angewendet. Eine baurechtliche Zu-
ordnung dieser Produkte zu den Begriffen „leicht entflamm- 

WHITE PAPER

EINDEUTIGE KENNZEICHNUNG  
DER BRANDKLASSEN VON KABELN  
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Tabelle 1: Neue Euroklassen, Prüfverfahren und Klassifizierungskriterien 

 
bar“, „normal entflammbar“ und „schwer entflammbar“ war 
also nur indirekt möglich. Mit der EN 13501-6 – „Klassifizierung 
von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - 
Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen 
zum Brandverhalten von elektrischen Kabeln“ – werden 
die Brandklassen erstmals vergleichbar zu den übrigen 
Bauprodukten dargestellt.  
 
Neue nationale Normen 
In diesem Zusammenhang wurden die nationalen Nor-
men, die auf IEC 60364-4-421) oder EN 50174-22) basie-
ren, um die europäischen Brandschutzklassen für Kabel 
ergänzt. Da in modernen Gebäuden die Brandlasten in 
den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen haben, 
werden in diesen Normen die Anforderungen an das 
Brandverhalten von Kabeln und Leitungen – über ihre Ent-
flammbarkeit hinaus – für alle Gebäudebereiche definiert:  
 

• geringe Personendichte und schwierige Evakuierung, z. B. 
Hochhäuser 

• hohe Personendichte und einfache Evakuierung, z. B. 
Theater, Kinos, Kaufhäuser 

• hohe Personendichte und schwierige Evakuierung, z. B. 
Hotels, Spitäler, öffentlich zugängliche Hochhäuser 

 

1) DIN VDE 0800-174: „Informationstechnik - Installation von Kommunika-
tionsverkabelung - Teil 2: Installationsplanung und Installationspraktiken 
in Gebäuden“ 
2) DIN VDE 0100-420: „Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-42: 
Schutzmaßnahmen - Schutz gegen thermische Auswirkungen“ 

Gemäß IEC 60364-5-52 und IEC 60364-4-42 sind bei Anlagen, 
in denen eine erhöhte Brandgefahr zu erwarten ist, Kabel und 
Leitungen erforderlich , die den erhöhten Anforderungen für 
gebündelt verlegte Kabel entsprechen. 
 
Die Europäische Bauproduktenverordnung 
Seit dem 24. April 2011 gilt die neue europäische Baupro-
duktenverordnung (BPV, englisch: CPR). Ihr vollständiger 
Name: „Verordnung (EU) Nr.305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmo-
nisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates“.  
 
Mit dieser Verordnung werden auf europäischer Ebene erst-
mals Kabel und Leitungen – und dazu gehören auch Datenka-
bel – als Bauprodukte brandschutztechnisch klassifiziert. Zu-
vor wurde das Brandverhalten von Kabeln und Leitungen fast 
ausschließlich nach DIN VDE beurteilt. Diese Prüfungen sind 
mit denen der BPV aber nicht vergleichbar. 
 
Leistungserklärungen zu jedem Produkt 
Die Klassifizierungstabelle der neuen BPV umfasst sieben Klas-
sen von A bis F. Diese werden anhand der Kriterien Wärmefrei-
setzung und Flammenausbreitung vergeben (s. Tabelle 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabellen 2: 
Drei Zusatzan- 
forderungen 
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Für die Zusatzanforderungen wie Rauchentwicklung (s), bren-
nendes Abtropfen oder Abfallen (d) und Azidität der Brand-
gase (a) gibt es jeweils zusätzliche Klassen (s. umseitig, Tabel-
len 2).  
 
Prüfungen erst seit Juli 2016 
Wesentliche Teile der neuen BPV traten am 1. Juli 2013 in Kraft. 
Die Verordnung verpflichtet die Hersteller und Verwender von 
Bauprodukten dazu, in einer Leistungserklärung zu jedem Pro-
dukt unter anderem die Stufen bzw. Klassen zur Beurteilung 
des Brandschutzes für Bauwerke anzugeben.  
 
Aufgrund von Verzögerungen bis zum Inkrafttreten der EN 
50575 ist allerdings erst seit Juli 2016 eine Prüfung möglich. 
Die Übergangsfrist nach dem Inkrafttreten beträgt ein Jahr, 
also bis Juli 2017. 
 
Orientierungshilfe 

Tabelle 3: Zuordnung der einzelnen Kabeltypen  

 
Die Zuordnung der gängigen Kabeltypen – wie in Tabelle 3 
dargestellt – ist als eine grobe Orientierungshilfe zu verstehen.  
 
Umsetzung in Deutschland 
Die nationale Umsetzung dieser Klassifizierungen findet der-
zeit unter recht verschiedenen Sichtweisen statt: der „norma-
tiven“ und der „baurechtlichen“.  
 
Die Norm IEC 60364-4-42 weist darauf hin, dass in Fluchtwe-
gen und bei Kabelhäufungen Kabel mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall verwendet werden müssen. Das deutsche 
Baurecht sieht das jedoch anders: In der aktuellen Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(MVV TB) werden die Kabel in die bestehenden Brandklassen 
eingeordnet (zum Vergleich: s. Tabelle 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 4: Deutsches Baurecht und Norm im Vergleich  

 
Das bedeutet, dass B2ca-Kabel nur als normal entflammbar ein-
gestuft werden.  
 
Keine Erleichterung in Fluchtwegen 
Die neue MLAR von 2015 verweist hier selbst in den Flucht-
wegen von Gebäuden geringer Nutzung bis zur Gebäude-
klasse 4, ausgenommen Sonderbauten, auf B1ca-Kabel (also 
schwer entflammbar). Weiterhin dürfen für die durchgehen-

den Kabel in Flucht- und Rettungswegen gene-
rell nur nicht brennbare Kabel verwendet wer-
den (Klasse Aca), oder sie müssen den Verlege-
vorgaben der MLAR entsprechend geschützt 
verlegt werden.  
 
Von Seiten DIN VDE werden für die nach MLAR 
zulässigen, offen verlegten brennbaren Nieder-
spannungskabel und Leitungen in Flucht- und 
Rettungswegen „Kabel/Leitungen mit verbes-
sertem verhalten im Brandfall“ gefordert.  
 
Außerdem müssen bei Kabelhäufung und in 
Räumen oder Orten mit Gefährdungen für uner-
setzbare Güter1) ebenfalls Kabel/Leitungen mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall verwendet 

werden. Für Räume oder Orte mit unersetzbaren Gütern mit 
hohem Wert2) werden „Kabel/Leitungen mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall“ zumindest empfohlen.  
 
Auf die genannten „Kabel/Leitungen mit verbessertem Ver-
halten im Brandfall“ geht die DIN VDE 0100-420:2016-02 in ei-
nem „Nationalen Anhang NA (informativ)“ näher ein. Dieser 
Anhang macht einen errichtungsbezogenen Zuordnungsvor-
schlag von Euroklassen auf geeignete Kabel- und Leitungs-
bauarten (s. Tabelle 5 umseitig).  

 

1) Beispiele: Nationaldenkmäler, Museen und andere öffentliche Gebäude, 
Gebäude wie Bahnhöfe und Flughäfen, Laboratorien, Rechenzentren und 
bestimmte industrielle Einrichtungen sowie Einrichtungen zum Lagern. 
2) Beispiele: Gebäude, Räume, Orte, Stellen in Räumen oder im Freien, in 
denen unwiederbringliche Kulturgüter vorhanden sind, etwa Museen,  
Galerien, Archive und Baudenkmäler.  



WHITE PAPER 
                        

www.cabling.datwyler.com     © 2017 Dätwyler Cabling Solutions. Alle Rechte vorbehalten. 4 

Tabelle 5: DIN VDE 0100-420:2016-02, Nationaler Anhang NA (informativ) 

 
Unterschiedliche Regelungen von Kabel und Leitungen  
und Kabeln der Kommunikationstechnik 
Entgegen den Regelungen nach DIN VDE 0100-420 (für Kabel 
und Leitungen) gelten für Datenkabel die der DIN VDE    
0800-174-2:2015-02. In dieser Norm wird die Anwendung von 
Kabeln der Kommunikationstechnik gemäß der Tabelle NA.1 
„Vorschlag der deutschen Kabelindustrie zur Gebäudeklassen-
zuordnung“ geregelt.  
 
In dieser Tabelle werden für die Brandklassen aber nur die 
Haupt-Euroklassen – also ohne die wichtigen Zusatzklassifizie-
rungen Rauchentwicklung, Korrosivität und Abtropfen – dar-
gestellt.  
 
Die von der Norm in Fluchtwegen geforderte Klasse B2ca kann 
hier auch nur für diejenigen Kabel zusätzlich angewendet 
werden, die gemäß MLAR in diesen Bereichen für die offene 
Verlegung zulässig sind. Durchlaufende Kabel (auch solche 
der Klasse B2ca) müssen trotzdem entsprechend geschützt 
verlegt werden. 
 
Die Sicht der Versicherer 
Gemäß IEC 60364-5-52 und IEC 60364-42 sind bei Anlagen, in 
denen eine erhöhte Brandgefahr zu erwarten ist, Kabel und 
Leitungen erforderlich, die den erhöhten Anforderungen für 
gebündelt verlegte Kabel entsprechen.  
 
Seit Jahrzehnten weisen die Sachversicherer (siehe z. B. die 
VDS-Richtlinie 2025 „Elektrische Leitungsanlagen“) darauf hin, 
dass in bestimmten Gebäuden unbedingt halogenfreie Kabel 
mit einer verminderten Brandfortleitung und einer geringen, 
korrosiven Rauchentwicklung verwendet werden sollen. 

Dabei handelt es sich um Gebäude,  

• die der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens 
und der Wirtschaft dienen, etwa Leitwarten, Großbahn-
höfe und Großflughäfen, 

• die unwiederbringliche oder hohe Sachwerte und 
Kunstschätze beherbergen, sowie um 

• Matrizen und Formenlager, Rechenzentren und 
Serverräume. 
 
Das kann auch für Räume und Bereiche mit Menschen-
ansammlungen notwendig sein. 
 
In Rechenzentren werden nicht nur seitens der Sachver-
sicherer sondern auch seitens des Kabelverbandes und 
der DIN VDE 0100-420 und DIN VDE 0800-174-2 beson-
dere brandschutztechnische Anforderungen an die dort 
eingesetzten Kabel und Leitungen gestellt.  

 
Nach Baurecht besteht für die meisten Gebäudearten und -
klassen die Mindestanforderung, dass die Kabel „normal ent-
flammbar“ sein sollen. Das entspricht in etwa der bisherigen 
DIN-Anforderung B2 und der zukünftigen EU-Anforderung Eca. 
Diese Klasse Eca enthält jedoch keine Anforderungen hinsicht-
lich der (normalerweise heftigen!) Entwicklung korrosiver, 
schwarzer Rauchgase von PVC-Kabeln.  
 
Wenn man also einen Versicherer finden will, sollte man sich 
vielleicht lieber nicht für das billigste PVC-Kabel entscheiden, 
sondern für ein Produkt, wie es jetzt vom VDE empfohlen wird. 
Diese Kabel sind schon seit Jahrzehnten auf dem Markt, und 
die Preisunterschiede sind häufig gar nicht groß.  
 
Dazu kommt, dass sich die Entscheidung für PVC-Kabel später 
nur mit erheblichen Aufwand revidieren lässt (Kernsanierung).  
 
Die CE-Kennzeichnung selbst stellt jedenfalls noch keine Gü-
teklasse dar. Man muss die Kennzeichnungsklassen auch ein-
ordnen können.  
 
Gute Prognosen für Datenkabel 
Bei den Datenkabeln, deren Bauarten nur wenige Varianten 
aufweisen, lassen sich nach dem derzeitigen Stand schon 
recht gute Prognosen zur neuen Klassifizierung machen.  
Fragen dazu beantworten wir Ihnen gerne auf Anfrage.  

 
 
  HINWEIS: Kabel mit Isolations- und Funktionserhalt sind  
  derzeit nicht von der Bauproduktenverordnung betroffen.  
  Sie werden in einer zukünftigen, harmonisierten Norm  
  behandelt, vermutlich noch in 2017.  
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Tabelle 6: Vorschlag der Kabelindustrie für die neuen Euroklassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


